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INFORMATION ZU  

SANIERUNGSSATZUNG 18.01.2024 

 

PB /WOLF 

Beispiele für Abschreibung - Objektbeispiele 

Gesetzliche Grundlage für Sanierungssatzung 

Verfahrensablauf 

Fragen und Diskussion 

Auswirkungen der Sanierungssatzung im privaten Bereich 

Inhalte einer Vorbereitenden Untersuchung (VU) 

Städtebaulicher Rahmenplan 

 

Überschneidung VU und Dorferneuerungsplanung 
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SANIERUNGSSATZUNG - ABLAUF 

Offenlage und Trägerbeteiligung 

Abwägung der eingegangen Stellungnahmen   

Beschluss im GR: Einleitung VU: Vorbereitende 

Untersuchungen 

Bestandserfassung (Begehung vor Ort) 

Satzungsbeschluss 

Ausweisung eines Sanierungsgebiets  

(im vereinfachten Verfahren) 

Einwohnerversammlung: Informationsveranstaltung 

Fragebogenaktion Modernisierungsbedarf 

Bestandsanalyse und Rahmenkonzept (Pläne und Bericht) 

 
Vorstellung der Ergebnisse im Gemeinderat 

 

PB /WOLF 
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SANIERUNGSSATZUNGEN 

Planungsbüro Wolf, Kaiserslautern – Dipl.-Ing. Hans-Jürgen Wolf, Freier Stadtplaner 

     

 Sanierungssatzungen 

• LK Trier-Saarburg:    Gusenburg 

• Neuhütten / OT Muhl Züsch 

• Betreuung von privaten Sanierungsmaßnahmen in den Ortsgemeinden der 
VG Hermeskeil 

• LK KUS:  Rammelsbach 

• LK Südwestpfalz:  

• Großsteinhausen  Fischbach – OT Unterpetersbächler Hof – 
Ludwigswinkel   Mauschbach 

• LK MZ-BIN:  Stadecken-Elsheim 

• LK AZ-WO:   Offstein 

• Wachenheim/Zellertal (Auszeichnung und Preis für vorbildliche Innen-
entwicklung des Innenministeriums Rheinland-Pfalz 2014) 

 LK DÜW:   Dackenheim 

 Stadt Grünstadt / OT Sausenheim 

 LK KH:   Pfaffen-Schwabenheim  
 

• LK SÜW: 

• Birkweiler   Eschbach Frankweiler  

• Ilbesheim   Niederhorbach Ranschbach 

• Roschbach   Venningen 
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 Ablauf einer Vorbereitenden Untersuchung:  

VORBEREITENDE UNTERSUCHUNG – ABLAUF DER 
PLANUNG 

Planungsbüro Wolf, Kaiserslautern – Dipl.-Ing. Hans-Jürgen Wolf, Freier Stadtplaner 

1. Bestandsaufnahme 

2. Fragebogen 

                                                       3. Arbeitskeis 

4. 
Städtebauliche 

Analyse 

5. Darstellung 
städtebaulicher 

Missstände 

z.B.  Modernisierungs-
bedarf, 

Sanierungsbedarf, 

Leerstand,… 

 

6. Städtebauliches 
Rahmenkonzept 

7. Zielformulierung 

8. Maßnahmenliste 

PB Wolf 



 Formal: Ablauf einer städtebaulichen Sanierung 

 
Vorbereitung 

(Aufgabe der Gemeinde) 

  Vorbereitende Untersuchung 

  Bestimmung der Ziele und Zwecke der Sanierung 

  Städtebauliche Planung (Bauleit- oder Rahmenplanung) 

  Erörterung der beabsichtigten Sanierung 

  (Fortschreibung des Sozialplanes)  

  Förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes 

  Einzelne Baumaßnahmen 

Durchführung 

 

 

  Baumaßnahmen (Aufgabe der Eigentümer) 

Abschluss 

 

  Aufhebung der Sanierungssatzung und deren Rechtsfolgen 

PLANUNGSBÜRO WOLF, KAISERSLAUTERN PB  Wolf 



 Formal: Ablauf einer städtebaulichen Sanierung 

 
Vorbereitung 

(Aufgabe der Gemeinde) 

  Vorbereitende Untersuchung 

 

Einleitungsbeschluß nach § 141 BauBG Abs. 3 

 

-Befangenheit, ggfls. Vertreter 

  (VG, KV, wird durch Kreisverwaltung     

  Kommunalaufsicht bestimmt) 

 

-Bekanntmachung 

 

-Auskunftspflicht 

 

 

PLANUNGSBÜRO WOLF, KAISERSLAUTERN PB  Wolf 



 

 

 Städtebauliche Missstände können sein z.B.: 

 

 in den Wohn- und Arbeitsverhältnissen aufgrund der vorhandenen 

Bebauung oder sonstigen Beschaffenheit des Gebietes oder im 

Hinblick auf die Sicherheit der dort wohnenden und arbeitenden 

Menschen  

  (Substanzschwäche) 

 

 in der Beeinträchtigung der Aufgaben eines Gebietes, die ihm nach 

seiner Lage und Funktion obliegen 

  (Funktionsschwäche) 

 

PLANUNGSBÜRO WOLF, KAISERSLAUTERN PB  Wolf 



   

 

 Missstände der städtebaulichen Substanz sind z.B.: 

 eine schlechte Belichtung, Besonnung oder Belüftung der Wohnungen und 

Arbeitsstätten 

 Mängel der baulichen Beschaffenheit von Gebäuden (Gebäudezustand, 

Gebäudeausstattung) 

 eine schlechte Zugänglichkeit der Grundstücke 

 Nutzungskonflikte bei Funktionsmischungen 

 eine qualitativ und quantitativ ungünstige Ausnutzung der bebauten und 

unbebauten Grundstücke  

 negative Einwirkungen, die von Grundstücken, Betrieben, Einrichtungen oder 

Verkehrsanlagen ausgehen (z.B. Lärm, Verunreinigungen, Erschütterungen) 

 eine ungünstige Erschließung 

 Fehlende Infrastrukturausstattung: zu wenig Grünflächen, unzureichende Spiel-

und Sportanlagen, keine  Gemeinbedarfseinrichtungen, Bürgerhäuser, 

Kindergärten, Jugendeinrichtungen etc... 

 

 

PLANUNGSBÜRO WOLF, KAISERSLAUTERN PB Wolf 



Förmliche Festlegung des 

Sanierungsgebietes  § 142 BauGB 
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• Die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes erfolgt als 

Satzungsbeschluss des Gemeinderates  

 

• Das Gebiet ist zweckmäßig abzugrenzen und in der 

Sanierungssatzung zu bezeichnen 

 

• Es ist anzugeben, ob die Sanierung im vereinfachten oder im 

umfassenden Verfahren erfolgt 

 

• Ortsübliche Bekanntmachung der Sanierungssatzung 

 

PB Wolf 



Vereinfachtes Sanierungsverfahren 

 Das „vereinfachte“ Sanierungsverfahren (ohne die Anwendung der 

§§ 152 – 156 BauGB):  

 kommt dann in Betracht, wenn keine sanierungsbedingte 

Bodenwertsteigerung zu erwarten ist 

 wenn eine zügige Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen gewährleistet ist 

 wenn weniger schwerwiegende städtebauliche Missstände vorliegen,  

 keine aufwendige Bodenordnung notwendig ist  

 es vor allem um die Modernisierung und Instandsetzung von Gebäuden geht 

 die Finanzierung gesichert ist 

 

PB Wolf 



Rechtsfolgen der Sanierungssatzung 

 

 Veränderungs- und Verfügungssperre mit Genehmigungsvorbehalt            

   (§144 f. BauGB) (auch im vereinfachten Verfahren anwendbar) 

 

 Möglichkeit zur Inanspruchnahme des gesetzliche Vorkaufsrechts  

   durch die Gemeinde  

   (§§ 24 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3, § 25 Abs. 1 Nr. 2, 27a Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 

BauGB) 

 

 Möglichkeit zur Aufhebung oder Verlängerung von  

   Miet- und Pachtverhältnissen. (§§ 182 – 186 BauGB)  

  (auch im vereinfachten Verfahren anwendbar) 

 

! Kein Sanierungsvermerk im Grundbuch !!! 

PB Wolf 



 Sanierungsverfahren 

Beim vereinfachten Sanierungsverfahren sind die §§ 152 – 156 

BauGB (betrifft Regelungen zu Ausbau- und 

Erschließungsbeiträge) nicht anzuwenden. Der § 144 BauGB 

(Veränderungs- und Genehmigungssperre) kann in 

unterschiedlicher Art angewendet werden. 

 

 

§ 154 BauGB, Erhebung von Ausgleichsbeträgen,  findet keine 

Anwendung.  

    Das bedeutet, dass beim Ausbau von Straßen, Wegen und Plätzen 

Ausbaubeiträge nach dem KAG oder dem 

Erschließungsbeitragsrecht zu erheben sind. 

PB Wolf 



 Abgrenzung Untersuchungsbereich z-B. Geltungsbereich Gestaltungsatzung 

 Einkommensverhältnisse 
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VU VORBEREITUNG - SCHRITTE 

 

 

 

 

 

 

? 

? 

Für die Entscheidung über eine VU ist zunächst u.a. die Einschätzung des 

Einkommensstatus ein wichtiges Kriterium, aber auch der Blick auf die zukünftige  

Entwicklung (z.B. haben die Nachkommen/Erben/potentielle Käufer Kapital und 

Einkommen und profitieren von einer Abschreibung)! 

    

PB Wolf 
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PB Wolf 



      zusätzlich: Fragebogenaktion 
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VU FRAGEBOGEN 

 

 

 

 

PB Wolf 



Planungsbüro Wolf, Kaiserslautern – Dipl.-Ing. Hans-Jürgen Wolf, Freier Stadtplaner 17 

Bürgerbeteiligung 

 Arbeitskreis/Sanierungsausschuss 

 Fragebogen 

 Gemeinderat (Info) 

 Einwohnerversammlung 

 Trägerbeteiligung und Offenlage 

 Abschließende Gemeinderatssitzung 

- Abwägung 

- Festlegung des Sanierungsgebietes 

- Satzungsbeschluß 

 

 

 

 

VU BÜRGERBETEILIGUNG IN PLANUNGSPROZESSEN 
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VU - BESTANDSAUFNAHME  

ORTSBEGEHUNG - DATENBLÄTTER  

 

 

 

 

 Erfassung und Bewertung von Gebäuden  

im Untersuchungsbereich: 

 

 Fotodokumentation 

 Baujahr 

 Gebäudezustand 

 Gestaltungsmängel 

 Anmerkungen 

 Besonderheiten 

  

PB Wolf 
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VU - PLANWERKE BESTANDSAUFNAHME 

 

 

 

 

 

PB Wolf 
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VU - PLANWERKE BESTANDSAUFNAHME -ALTERSSTRUKTUR 

 

 

 

 

 

PB Wolf 
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VU - BESTANDSAUFNAHME - ARBEITSKREISE 

„MODERNISIERUNGSBEDARF UND LEERSTAND“ 

21 

 

 

 

 

 

PB  Wolf 



22 

STÄDTEBAULICHES RAHMENKONZEPT = DE-KONZEPT 

 

 

 

 

 

 Zielsetzung für die nächsten 15 Jahre 

 

  Planungsbüro Wolf, Kaiserslautern                                                                                                Juni 2009 

Dorferneuerung Großbundenbach  Seite 1 

 
 

   7 MASSNAHMENKATALOG_________PLANUNG______INVESTITIONSRAHMEN____REALISIERUNGSZEITRAUM 

PROJEKT:   Dorferneuerung Großbundenbach, LK Südwestpfalz                                                PROJ-NR.: 032-II                 STAND: 06/2009 

 

 
LFD 
NR 

MASSNAHME BEZEICHNUNG KOSTEN € 
GESCHÄTZT    ERMITTELT 

AUSWEISUNG 
PLAN         TEXT 

DETAIL 
ERFORDERL. 

BODEN-
ORDNG. 

NOT-
WENDIG 

REALI- 
SIERUNG 

ABH. VON 
MASSN. 

FÖRDERUNG BEMER- 
KUNG 

1 Durchführung Moderation  7669,--€  x   2007-08  DE 
Durchge-

führt 

2 
Fortschreibung Dorferneuerungs-

konzept 
 7669,--€  x   2007-9  DE 

In Durch-
führung 

3 Städtebauliche Betreuung  7669,--€  x   
2007-10 
2010-… 

 DE 

In Durch-
führung, 
wird fortge-
setzt 

4 
Gestaltung der Ortsmitte mit his-

torischem Dorfbrunnen 
45.000,--€  x x x  2008-09  DE 

Verknüp-
fung mit 5 

5 

Informationstafel „I-Punkt“ über 
Großbundenbach und Wander-

karte als Ausgangspunkt für 
Rundwanderwege, Ausschilde-
rung historischer Einrichtungen 

und der Wanderwege 

15.000,--€  x x x  2008-10  
DE, ILEK, 
Toruismusförderung 

Verknüp-
fung mit 4 

6 

Erhalt, Pflege, Ausweisung und 
Beschilderung von Rad- und 

Wanderwegen, Herstellen von 
Ruhe-, Rast- und Picknick-

Plätzen 

35.000,--€  x x   2008-12  
DE, ILEK, Touris-
musförderung 

Verknüp-
fung mit 4 

PB  Wolf 



23 

VU - ERLÄUTERUNGSBERICHT 

 

 

 

 

 

PB Wolf 



Planungsbüro Wolf, Kaiserslautern – Dipl.-Ing. 

Hans-Jürgen Wolf, Freier Stadtplaner 
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Geltungsbereich Sanierungsgebiet 



Planungsbüro Wolf, Kaiserslautern – Dipl.-Ing. 

Hans-Jürgen Wolf, Freier Stadtplaner 
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Weiteres Verfahren 

„Trägerbeteiligung:“ 

-Kreisverwaltung – Dorferneuerung, Bauleitplanung, 

Kreisentwicklung,  Denkmalpflege 

-Regionalplanung 

-Verbandsgemeinde 

-Finanzamt 

-… 

Frist ca. 4 Wochen 

 

„Bürgerbeteiligung:“ parallel 

-Einwohnerversammlung 

-„Auslegung in Verbandsgemeinde und/oder 

-Einsicht über Homepage der VG/OG 

 

„Abwägung und Satzungsbeschluss“ 



PB Wolf 26 

Vorschlag Untersuchungsbereich 

Raumbach / Kosten 

Untersuchungsbereich Altort ca. 13,2 ha = Brutto 10.210 Euro 

Altort mit älteren Neubaugebieten ca. 15.3 ha = 11.835 Euro,  
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SANIERUNGSGEBIET - EINKOMMENSSTEUERRECHT 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) <1> Bei einem im Inland gelegenen Gebäude in einem förmlich 

festgelegten Sanierungsgebiet oder städtebaulichen 

Entwicklungsbereich kann der Steuerpflichtige abweichend von § 

7 Abs.4 und 5 im Jahr der Herstellung und in den folgenden 

sieben Jahren jeweils bis zu 9 vom Hundert und in den folgenden 

vier Jahren jeweils bis zu 7 vom Hundert der Herstellungskosten 

für Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen im Sinne 

des § 177 des Baugesetzbuchs absetzen. 

PLANUNGSBÜRO WOLF │ KAISERSLAUTERN  
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SANIERUNGSGEBIET -  

BERECHNUNGSBEISPIEL I: 7H ESTG (STEUERSATZ 26%) 

 

 

 

 

 

 

 

  Gesamtinvestition:     50.000,00€ 

 

Abschreibung in den ersten 8 Jahren 9 v. H. 

50.000,00€ * 9% =  4.500,00€/a 

Angenommen ein Steuersatz von 26% 

4.500,00€ * 26% =   1.170,00€/a 

Ergibt sich eine steuerliche Entlastung 1.170,00€ * 8a =   9.360,00€ 

 

Für die letzten 4 Jahre werden 7%/a gewährt. 

50.000,00€ * 7 v. H. =  3.500,00€/a 

Angenommen ein Steuersatz von 26% 

3.500,00€/a * 26% =  910,00€/a 

Ergibt sich eine steuerliche Entlastung 910,00€ * 4a =  3.360,00€ 

 

 

Gesamtsteuerersparnis:     13.000,00€ 

 

Tatsächliche Investition:    37.000,00€ 

PB Wolf 
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SANIERUNGSGEBIET -  

BERECHNUNGSBEISPIEL II: 7H ESTG (STEUERSATZ 26%) 

 

 

   Kombinierbar mit Dorferneuerungszuschüssen (DE-Programm Rhld.-Pfalz) 

 

Gesamtinvestition:     50.000,00€ 

Zuschuss Dorferneuerung (über den Kreis) bei 20%  10.000,00€ 

Restbetrag      40.000,00€ 

 

Abschreibung in den ersten 8 Jahren 9 v. H. 

40.000,00€ * 9% =  3.600,00€/a 

Angenommen ein Steuersatz von 26% 

3.600,00€ * 26% =   936,00€/a 

Ergibt sich eine steuerliche Entlastung 936,00€ * 8a =   7.488,00€ 

 

Für die letzten 4 Jahre werden 7%/a gewährt. 

40.000,00€ * 7 v. H. =  2.800,00€/a 

Angenommen ein Steuersatz von 26% 

2.800,00€ * 26% =  728,00€/a 

Ergibt sich eine steuerliche Entlastung 728,00€ * 4a =  2.912,00€ 

 

Gesamtsteuerersparnis:     10.400,00€ 

Zuschuss DE     10.000,00€ 

 

Tatsächliche Investition:    29.600,00€ 

 PB Wolf 
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SANIERUNGSGEBIET -  

BERECHNUNGSBEISPIEL III: 7H ESTG (STEUERSATZ 42%) 

 Gesamtinvestition:     50.000,00€ 

 

Abschreibung in den ersten 8 Jahren 9 v. H. 

50.000,00€ * 9% =  4.500,00€/a 

Angenommen ein Steuersatz von 42% 

4.500,00€ * 42% =   1.890,00€/a 

Ergibt sich eine steuerliche Entlastung 1.890,00€ * 8a =   15.120,00€ 

 

Für die letzten 4 Jahre werden 7%/a gewährt. 

50.000,00€ * 7 v. H. =  3.500,00€/a 

Angenommen ein Steuersatz von 26% 

3.500,00€/a * 42% =  1470,00€/a 

Ergibt sich eine steuerliche Entlastung 1470,00€ * 4a =  5.880,00€ 

 

 

Gesamtsteuerersparnis:     21.000,00€ 

 

Tatsächliche Investition:    29.000,00€ 

PLANUNGSBÜRO WOLF │ KAISERSLAUTERN  
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SANIERUNGSGEBIET -  

BERECHNUNGSBEISPIEL IV: 10F ESTG (STEUERSATZ 26%) 

  Gesamtinvestition:     50.000,00€ 

 

Abschreibung in den ersten 10 Jahren 9 v. H. 

50.000,00€ * 9% =  4.500,00€/a 

Angenommen ein Steuersatz von 26% 

4.500,00€ * 26% =   1.170,00€/a 

Ergibt sich eine steuerliche Entlastung 1.170,00€ * 10a =   11.170,00€ 

 

 

 

Gesamtsteuerersparnis:     11.170,00€ 

 

Tatsächliche Investition:    38.830,00€ 

PB Wolf 
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SANIERUNGSGEBIET - RECHTSGRUNDLAGEN  

  Rechtsgrundlage für die steuerlich erhöhte  

Abschreibung 

• Grundlage für die steuerlich erhöhte Abschreibung nach § 7 h EstG ist 

eine Modernisierungsvereinbarung, die zwischen der Gemeinde und dem 

privaten Eigentümer auf Basis des § 177 BauGB abgeschlossen wird. 

• Die Modernisierungsvereinbarung regelt die Art und den Umfang der 

beabsichtigen Modernisierungsmaßnahme und enthält die Angaben über die 

voraussichtlich entstehenden Modernisierungskosten.  

• Nach Abschluss der Modernisierungsarbeiten reicht der Bauherr die 

gesammelten Rechnungen bei der Verbandsgemeinde ein. 

• Die von der Verbandsgemeinde/Gemeinde Beauftragte (Planer)  prüft die 

Rechnungen und die Verbandsgemeinde stellt die Bescheinigung aus. 

PB Wolf 
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SANIERUNGSGEBIET - RECHTSGRUNDLAGEN  

  Die erhöhte steuerliche Abschreibung nach § 7 h EStG 

• Möglichkeit, die Investitionskosten innerhalb von 12 Jahren zu 100 % 

steuerlich abzusetzen. 

• In den ersten 8 Jahren sind dies jeweils 9 % und in den letzen 4 Jahren 

jeweils 7 %. 

• Grundlage für die Möglichkeit der steuerlichen Abschreibung ist eine 

Bescheinigung der Verbandsgemeinde, dass die durchgeführten 

Maßnahmen den Sanierungszielen der Gemeinde entsprechen. 

• Diese Bescheinigung kann dann im Rahmen der Steuererklärung beim 

Finanzamt eingereicht werden. 

PB  Wolf 



34 

SANIERUNGSGEBIET - RECHTSGRUNDLAGEN  

  Die Steuerbegünstigung für Eigennutzung nach § 10 f 

EStG 

• Möglichkeit, die Investitionskosten innerhalb von 10 Jahren zu 90 % 

steuerlich abzusetzen. 

• Grundlage für die Möglichkeit der steuerlichen Abschreibung ist eine 

Bescheinigung der Gemeinde, dass die durchgeführten Maßnahmen 

den Sanierungszielen der Gemeinde entsprechen. 

• Diese Bescheinigung kann dann im Rahmen der Steuererklärung beim 

Finanzamt eingereicht werden. 

PB Wolf 



SANIERUNGSGEBIET - SANIERUNGS- UND ODER 

MODERNISIERUNGSVEREINBARUNG  

35 

 

 

 

 

 • Vertrag zwischen Gemeinde und „Bauherren“ 

• Beratungszuschuss 

PB Wolf 
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SANIERUNGSGEBIET - SANIERUNGSMAßNAHME 

  Sanierungsmaßnahme 

• Nach Durchführung gibt es eine fachliche Abnahmebescheinigung 

• Die Verbandsgemeinde stellt für die Ortsgemeinde (im Auftrag) eine 

Bescheinigung zur Berechtigung der erhöhten Abschreibung über das 

Objekt aus 

• Diese Bescheinigung dient als Vorlage beim Finanzamt 

PB Wolf 
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SANIERUNGSGEBIET - SANIERUNGSMAßNAHME 

  WICHTIG!  

 

• Bevor man mit den Modernisierungsarbeiten beginnt, müssen diese 

zuerst mit der Gemeinde oder den von ihr Beauftragten abgestimmt 

werden. Erst dann kann mit dem Bauen begonnen werden! 

 

• Rechnungen, die vor dem Abschluss der Modernisierungsvereinbarung 

datieren, können nicht mehr anerkannt werden! 

 

PB Wolf 
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Vorher 

REALISIERUNGSBEISPIELE 

PLANUNGSBÜRO WOLF │ KAISERSLAUTERN  

Nachher 
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BEISPIEL FÜR EINE UMSETZUNG 

DORFERNEUERUNG UND ERHÖHTE ABSCHREIBUNG 

PLANUNGSBÜRO WOLF │ KAISERSLAUTERN  

Vorher 

Nachher 



40 

BEISPIEL FÜR EINE UMSETZUNG 

ENERGETISCHES FP + ERHÖHTE ABSCHREIBUNG 

PLANUNGSBÜRO WOLF │ KAISERSLAUTERN  

Vorher 

Nachher 
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Roschbach - ehem.  Winzerhaus mit  

Kolonialwaren-Laden 

PLANUNGSBÜRO WOLF │ KAISERSLAUTERN  

Vorher 

Nachher 
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DANKE FÜR‘S ZUHÖREN ! 


